
Stadt Raguhn-Jeßnitz Raguhn-Jeßnitz, 07.09.2018
Amt: Hauptamt Kurzzeichen SB: Frau Hennig
Az.:

BESCHLUSSVORLAGE NR. 129-2018

Vorgesehene
Beratungsfolge

Sitzung
am:

Behandlung des TOP Abstimmung

öffentlich nichtöffentlich
Haupt- und
Finanzausschuss

10.10.2018 5 5 0 0

Stadtrat 17.10.2018 20 0 0 0

GEGENSTAND: Berufung der/des stellvertretenden Gemeindewahlleiterin/s für die
Wahlen am 26.05.2019 in der Stadt Raguhn-Jeßnitz    

Kurzdarstellung des  Sachverhaltes: Am 26.05.2019  finden  in  der  Stadt  Raguhn-
Jeßnitz die  Europa-,  die  Kreistags-,  die  Stadtratswahl  und  die  Ortschaftsratswahlen
statt.
Gemäß § 9 Abs. 1 KWG LSA ist der Wahlleiter  in den Gemeinden der Bürgermeister
(Gemeindewahlleiter). Stellvertreter  ist  jeweils  der  Vertreter  im  Amt.  Die  Vertretung
der Gemeinde  kann  einen  anderen  Beschäftigten der  Gemeinde , zum  Wahlleiter
und Stellvertreter  berufen.  Die  Berufung  gilt  bis  auf  Widerruf  für  die  Dauer  der
Wahlperiode.

Da die stellvertretende Bürgermeisterin,  Frau Mädchen-Vötig,  bereits  ankündigte,  als
Wahlbewerberin an  einer  der  o.  g.  genannten  Wahlen  teilnehmen  zu wollen,  kommt
sie als  stellvertretende  Wahlleiterin  nicht  in  Betracht.  Gemäß  §  9  Abs.  3  können
sonstige Wahlbewerber  und  Vertrauenspersonen  nicht  gleichzeitig  Wahlleiter  oder
Stellvertreter sein.
In diesem Fall ist von der jeweiligen Vertretung, hier der Stadtrat, eine andere Person
aus den  Reihen  der  Beschäftigten  der  Stadt  Raguhn-Jeßnitz  zu  berufen.  Dabei  ist
unerheblich, ob der Beschäftigte im Wahlgebiet wohnt (§ 9 Abs. 1a KWG LSA).
Da alle  Beschäftigten  der  Stadtverwaltung  sowie  ein  Großteil  der  Beschäftigten  der
kommunalen Einrichtungen am Wahltage als Wahlhelfer  im Einsatz sind und deshalb
für die  genannte  Funktion  nicht  in  Frage  kommen,  wird  vorgeschlagen,  die  für
Wahlen zuständige   Sachbearbeiterin,  Frau  Hennig,  als stellvertretende  Wahlleiterin
zu berufen.      

Gesetzliche
Grundlagen:

§ 9 Kommunalwahlgesetz des Landes Sachen-Anhalt (KWG LSA);
Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachen-Anhalt (KVG
LSA)   

Finanzielle Auswirkungen:
  

Nein

Produkte / Kostenstellen im laufenden HH-Jahr Folgejahr/e 
 

BESCHLUSS-VORSCHLAG: Der Stadtrat der Stadt Raguhn-Jeßnitz beruft  Frau
Hennig  zur stellvertretenden Gemeindewahlleiter/in für die Kommunalwahlen am
26.05.2019. Die Berufung gilt bis auf Widerruf für die Dauer der Wahlperiode.     

ABSTIMMUNGSERGEBNIS
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Mitgliederzahl (+ Bgm.): 20
Anwesende Mitglieder: davon Mitwirkungsverbot (§ 33 KVG LSA): ____

Ja-Stimmen
Nein-Stimmen
Enthaltungen


